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Landausflüge ausgefallen
Betroffene Urlauber dürfen Geld zurückfordern, so es bei den gebuchten Landausflügen zu Reisemängel kommt.


Der Reisepreis wird aber nur für die jeweiligen Tage gemindert.

In diesem Fall sind auf einer Kreuzfahrt mehrere Landausflüge ausgefallen, oder konnten nur verkürz stattfinden.
Das Gericht sah darin einen Mangel und sprach der Klägerin eine Reisepreisminderung von €402 zu. 
Die Grundlage der Berechnung war die Anzahl der Tage, an denen die Landausflüge beeinträchtigt waren.
Allerdings war die Klägerin mit diesem Urteil nicht zufrieden und zog vor das Landgericht. Allerdings bekam sie nicht recht in der zweiten Instanz. Die Begründung, die Kreuzfahrt war ja nicht an allen Tagen beeinträchtigt gewesen, sondern nur an den Tagen, an denen die Landausflüge nicht laut Programm statt fanden. Daher sei nicht der Gesamtpreis zu mindern.

URTEIL: LG Bonn, Urt. v. 26.8.2008 – 8 S 24/08 
